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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Ständekammer behandelte als Erstrat die Revision der Bestimmungen über
strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die
Familie. Sie stimmte der vom Bundesrat vorgeschlagenen Strafbarkeit der Herstellung,
Einfuhr und Verbreitung von Darstellungen grausamer Handlungen und sogenannt
harter Pornografie zu. Ein Antrag der Kommissionsmehrheit, das Zeigen derartiger
Erzeugnisse zumindest im engen Bekanntenkreis nicht zu ahnden, blieb ohne Erfolg.
Wesentlich mehr zu reden gab die Ansetzung der Schutzaltersgrenze, das heisst des
Alters, von dem an Jugendliche geschlechtliche Handlungen mit anderen Personen
ausüben dürfen. Gegen eine Senkung der zur Zeit auf 16 Jahre fixierten Grenze wurde
ins Feld geführt, dass die Jugendlichen heute zwar die geschlechtliche Reife früher
erlangen, dass aber in der Regel die geistige Reife zum selbständigen Entscheid in
Sexualfragen noch nicht vorhanden sei. Für die Befürworter einer Senkung ging es
primär darum, den veränderten Verhältnissen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen.
Der Liberale Aubert (NE) wies in seinem befürwortenden Votum darauf hin, dass sich
das Schutzalter 16 auf keine Tradition berufen könne, habe es doch zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in fast allen Kantonen zwischen 12 und 15 Jahren gelegen. Der Antrag des
Bundesrates, die Altersgrenze auf 16 Jahren zu belassen, wurde mit 20:15 Stimmen
gutgeheissen. Die Eidg. Jugendkommission hatte in diesem Zusammenhang gefordert,
dass der Zweck des Schutzalters nicht eine Kriminalisierung der Jugendlichen sein
dürfe, sondern dazu dienen soll, Kinder vor der sexuellen Verführung durch Erwachsene
zu schützen. Der Ständerat nahm diese Argumentation auf und beschloss, dass bei
Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr von der Strafverfolgung abgesehen werden kann.

Fast noch mehr beachtet als die Schutzaltersproblematik wurde der Entscheid des
Ständerats zur Frage, ob die Vergewaltigung in der Ehe weiterhin straffrei bleiben soll.
Bereits der Vorschlag der Regierung, gegen den Rat der Expertenkommission an dieser
Bestimmung festzuhalten, hatte zu heftigen Protesten von Frauenorganisationen
geführt. Die meisten Gegner einer Änderung führten Schwierigkeiten bei der
Beweisermittlung ins Feld. In einigen dieser Voten klang aber auch an, dass es hier nicht
allein um eine ermittlungstechnische Frage geht, sondern grundsätzlich das Verhältnis
zwischen Mann und Frau angesprochen ist. Für die weiblichen Abgeordneten war dieser
grundsätzliche Charakter der Auseinandersetzung klar: unabhängig von ihrer
Parteizugehörigkeit setzten sie sich ausnahmslos für die Strafbarkeit ein. Die
Straffreiheit bedeute nichts anderes, erklärte Ständerätin Bührer (sp, SH), als dass das
geltende Recht dem Mann mit dem Trauschein zugleich die sexuelle Verfügungsgewalt
über seine Ehefrau zubillige. Obwohl einige Männer eingestanden, im Verlauf der
Debatte ihre Meinung geändert zu haben, lehnte der Rat den Vorschlag, die
Vergewaltigung in der Ehe auf Antrag zu bestrafen, mit 22:9 Stimmen deutlich ab.
Immerhin stimmte die Ständekammer der Kompromissformel von Josi Meier (cvp, LU)
zu, die Vergewaltigung in getrennten Ehen als strafbar zu erklären. Die Privilegierung
von Männern, welche ihre Ehefrau vergewaltigen, findet in der öffentlichen Meinung im
Gegensatz zum Ständerat wenig Verständnis. Eine Umfrage ergab, dass 62% für und nur
20% gegen die Strafbarkeit plädieren. Dabei zeigten sich kaum
Einstellungsunterschiede zwischen Frauen und Männern, hingegen liess sich ein
Gesinnungswandel feststellen, hat sich doch die Gruppe der Befürworter einer
Straflosigkeit innerhalb von zwei Jahren nahezu halbiert. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.1987
HANS HIRTER

Die Kommission des Nationalrats konnte 1988 ihre anfangs des Jahres aufgenommenen
Beratungen über die Revision der Bestimmungen über strafbare Handlungen gegen Leib
und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie nicht abschliessen. In den
besonders umstrittenen Fragen Schutzalter, Pornographie und Vergewaltigung sind
noch keine Entscheide gefällt worden. In der Zwischenzeit setzten verschiedene
Frauenorganisationen ihre Kampagne gegen die 1987 vom Ständerat verabschiedete
Fassung fort. Ihre Kritik richtet sich dabei insbesondere gegen die Beibehaltung der
Straffreiheit für die Vergewaltigung in der Ehe. Eine Delegiertenversammlung der OFRA
protestierte aber auch gegen die mit der Unterscheidung zwischen erlaubter weicher
und verbotener harter Pornographie angestrebte Liberalisierung im Bereich der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.1988
HANS HIRTER
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Darstellung von sexuellen Handlungen. Ihrer Meinung nach hat die Unantastbarkeit der
Würde und Integrität der Frauen im Zentrum der Sexualstrafrechtsreform zu stehen. 2

Im Februar 2022 präsentierte die RK-SR ihren Entwurf zur Revision des
Sexualstrafrechts. Sie verzichtete darin auf den in der Vernehmlassung heftig
kritisierten neuen Tatbestand des sexuellen Übergriffs und schlug stattdessen die
Integration desselben in die bestehenden Artikel 189 (sexuelle Nötigung) und 190 StGB
(Vergewaltigung) vor. Künftig sollen von den Artikeln 189 und 190 alle sexuellen
Handlungen erfasst werden, die vorsätzlich oder eventualvorsätzlich gegen den Willen
des Opfers vorgenommen werden. Eine Form der Nötigung – wie sie bis anhin
vorausgesetzt wurde – wird nicht mehr verlangt. Ist eine Nötigung im Spiel, soll es sich
fortan um eine qualifizierte Form der Tatbegehung handeln, für die eine höhere
Mindeststrafe vorgesehen ist als für den Grundtatbestand. Neu soll der Tatbestand der
Vergewaltigung überdies geschlechtsneutral formuliert werden, sodass nicht mehr nur
Frauen betroffen sein können. 
Fest hielt die Kommission indessen an der ebenfalls heftig umstrittenen
Widerspruchslösung («Nein heisst Nein»), die vorsieht, dass sich die Täterin oder der
Täter über den entgegenstehenden Willen des Opfers hinwegsetzen muss. Eine
Minderheit (9 zu 4 Stimmen) sprach sich demgegenüber für die Zustimmungslösung
(«Nur Ja heisst Ja») aus, bei der nicht der entgegenstehende Wille, sondern die
fehlende Einwilligung des Opfers massgebend wäre. Gegenüber dem «Corriere del
Ticino» bedauerte Amnesty International diesen Entscheid der RK-SR: Die
Kommissionsmehrheit habe eine wichtige Gelegenheit verpasst, um die sexuelle
Selbstbestimmung umfassend zu schützen. Mit der Widerspruchslösung werde
weiterhin eine Mitverantwortung auf das Opfer geschoben, indem erwartet werde, dass
es einen Widerspruch äussere, kritisierte die Menschenrechtsorganisation weiter. Die
NZZ kommentierte unterdessen, die Zustimmungslösung wäre rechtlich zwar nicht mit
einer Beweislastumkehr verbunden, würde gesellschaftlich aber wohl eine ähnliche
Wirkung entfalten: Durch übersteigerte Erwartungen erhöhte sie den öffentlichen
Druck auf die Gerichte, Sexualstraftäterinnen und -täter hinter Gitter zu bringen,
sodass «über kurz oder lang auch das ‹Im-Zweifel-für-den-Angeklagten›-Prinzip unter
Druck» geriete.
Des Weiteren sprach sich die Kommission dafür aus, für bestimmte Tathandlungen mit
Kindern unter 12 Jahren neu eine einjährige Mindeststrafe vorzusehen. Ein zusätzlicher,
neuer Tatbestand soll sexuelle Übergriffe im Gesundheitsbereich erfassen, bei denen
das Opfer unter Vorgabe einer medizinischen Indikation über den sexuellen Charakter
einer Handlung getäuscht wird. Der Pornografietatbestand soll dahingehend angepasst
werden, dass sexuelle Handlungen mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen künftig
nicht mehr erfasst werden. Ebenso wenig sollen sich fortan minderjährige Jugendliche
strafbar machen, wenn sie einvernehmlich von sich selbst pornografische Bilder oder
Videos herstellen, besitzen oder konsumieren. Zudem umfasst der Entwurf einen neuen
Tatbestand für sogenannte Rachepornografie, der das unbefugte Weiterleiten von nicht
öffentlichen sexuellen Inhalten unter Strafe stellt. Indes verzichtete die Kommission
nun auf den im Vorentwurf noch enthaltenen Tatbestand des «Groomings», also des
gezielten Anbahnens sexueller Kontakte mit Minderjährigen bzw. der Planung eines
sexuellen Missbrauchs. Da der versuchte sexuelle Missbrauch bereits heute strafbar sei,
würde dieser Tatbestand auch den «Versuch des Versuchs» unter Strafe stellen, was
nach Ansicht der Kommission zu weit ginge. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.02.2022
KARIN FRICK

In seiner Stellungnahme von Mitte April 2022 begrüsste der Bundesrat den Vorschlag
der RK-SR zur Revision des Sexualstrafrechts. Es werde damit an die gesellschaftlichen
Entwicklungen angepasst. Insbesondere die Tatsache, dass eine Vergewaltigung gemäss
heutigem Wortlaut immer eine Nötigung voraussetze, stosse in der Gesellschaft auf
breites Unverständnis, so die Regierung. In einem Punkt unterstützte der Bundesrat
jedoch die Kommissionsminderheit: Es solle vorerst auf einen Straftatbestand zur
Rachepornografie verzichtet werden, da dieser Vorschlag «erhebliche Unklarheiten»
aufweise, wie er in der Medienmitteilung erklärte. Der Bundesrat anerkannte die
Problematik, wollte den diesbezüglichen Handlungsbedarf jedoch zuerst vertieft im
Zuge laufender Arbeiten zum Cybermobbing prüfen und in einem entsprechenden
Postulatsbericht diskutieren.
Die Grüne Partei und die SP-Frauen zeigten sich enttäuscht über diese Haltung
beziehungsweise über den «Bundesrat ohne Haltung», wie Letztere von der «Republik»
zitiert wurden. Sie kritisierten, dass sich der Bundesrat mit der im Entwurf enthaltenen
Widerspruchslösung («Nein heisst Nein») einverstanden zeigte und sich somit gegen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.04.2022
KARIN FRICK
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die «Nur-Ja-heisst-Ja»-Lösung aussprach, welche in der gesellschaftlichen Debatte
breit gefordert werde. 4

Kriminalität

Der Bundesrat konkretisierte die Unverjährbarkeitsinitiative und schickte den Entwurf
im Mai in die Vernehmlassung. Das 2008 angenommene Volksbegehren fordert, dass
Sexualverbrechen an Kindern nicht verjähren können. Umstritten an der Umsetzung war
die Altersgrenze. Der Bundesrat setzte diese bei zehn Jahren an, also zum Zeitpunkt, zu
dem nach Einschätzung medizinischer Experten die Pubertät beginnt. Die Verfasser der
Initiative forderten jedoch 14 Jahre als Altersgrenze. Das Problem der Rückwirkung
regelte der Bundesrat so, dass Unverjährbarkeit für all jene Vergehen gelten solle, die
zum Zeitpunkt der Annahme der Initiative noch nicht verjährt waren. Hier hatten die
Initiantinnen die rechtlich heikle Forderung nach Rückwirkung für alle sexuellen
Handlungen an Kindern gefordert. Die Parteien stimmten den Vorschlägen des
Bundesrates in der Vernehmlassung mehrheitlich zu. Einzig die SVP lehnte den Entwurf
ab und forderte eine Altersgrenze von 16 Jahren. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.05.2010
MARC BÜHLMANN

Mit der Annahme der Volksinitiative „Für die Unverjährbarkeit pornographischer
Straftaten an Kindern“ stimmten Volk und Stände der Aufnahme eines neuen
Verfassungsartikels 123b zu. Die unpräzise Formulierung dieses Artikels verlangte
jedoch eine Umsetzung der Forderung auf Gesetzesstufe. Der Bundesrat erarbeitete
deshalb einen Entwurf zu einem Bundesgesetz zur Umsetzung von Artikel 123b der
Bundesverfassung über die Unverjährbarkeit sexueller und pornografischer Straftaten
an Kindern vor der Pubertät. Dieser Entwurf sieht durch eine Revision des
Strafgesetzbuches, des Militär- und Jugendstrafgesetzes vor, dass von mündigen Tätern
begangene sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigungen, Vergewaltigungen
und Schändungen unverjährbar werden. Diese Regelung betrifft auch alle Handlungen,
die am Abstimmungstag noch nicht verjährt waren. Der Nationalrat schuf eine Differenz
zum Entwurf des Bundesrates, indem er eine ausdrückliche Auflistung von sexuellen
Handlungen mit Anstaltshäftlingen, Gefangenen und Beschuldigten sowie die
Ausnützung von Notlagen in den Strafbestandkatalog forderte. Diese Tatbestände sind
vom Bundesrat nicht in den Entwurf aufgenommen worden, da sie nach herrschender
Doktrin unter sexuelle Handlungen mit Kinder fallen. Der Ständerat stimmte jedoch der
vom Nationalrat vorgenommen Ergänzung zu. Beide Räte nahmen das Gesetz in der
Schlussabstimmung einstimmig an und es kann somit am 1. Januar 2013 in Kraft treten. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2012
NADJA ACKERMANN

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

In seiner Erklärung zu den Jahreszielen 2001 des Bundesrates erwähnte
Bundespräsident Ogi unter anderem die Erarbeitung einer neuen Medienordnung, die
einen leistungsfähigen Service public und mehr Gestaltungsspielraum für private
Initiative gewährleisten soll. In diesem Sinn präsentierte der Bundesrat zu Jahresbeginn
die Leitplanken für die Revision des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) von 1991 und
schickte im Dezember einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung.
Die künftige Medienordnung soll strikt zwischen der öffentlich-rechtlichen SRG mit
ihrer Verantwortung für den Service public sowie ihrem Anspruch auf
Empfangsgebühren einerseits und den sich frei auf dem Markt bewegenden, privaten
Anbietern andererseits trennen. Das hiesse Abschied nehmen vom seit 1991 geltenden
Drei-Ebenen-Modell, welches den Markt aufgrund geographischer Kriterien in einen
lokalen, einen sprachregionalen und einen internationalen Sektor aufteilt. Stattdessen
soll mit dem dualen System eine starke SRG mit Service-public-Auftrag und
Gebührenmonopol sowie ein freier Wettbewerb zwischen Privatanbietern gefördert
werden. Der Gesetzesentwurf sieht beim SRG-Radio nicht nur wie bis anhin ein Verbot
der Werbung vor, sondern erteilt dem Bundesrat auch die Kompetenz, ein
Sponsoringverbot für Radio und Fernsehen der SRG zu verordnen. Im weiteren soll die
Untersagung von Werbung für Heilmittel am SRG-Fernsehen weiterhin gelten.
Andererseits stellt die Vorlage eine weitgehende Liberalisierung des Markts für private
Veranstalter in Aussicht, indem die Konzessionspflicht und die Konzessionsabgabe auf

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2000
ELISABETH EHRENSPERGER
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den Werbeeinnahmen sowie jegliche Service-public-Vepflichtungen für Private
entfallen und die Werbeordnung an das europäische Niveau angepasst wird.
Empfangsgebühren für Privatveranstalter sind dabei nur noch in Sonderfällen
vorgesehen – so für zweisprachige Programme und Privatradios in aufwendig zu
erschliessenden Bergtälern. Für die SRG wie für Private sollen gesetzliche
Bestimmungen hinsichtlich Rassismus und Pornographie sowie ein Werbeverbot in den
Bereichen Alkohol, Religion und Politik gelten – laut Medienminister Leuenberger die
drei grossen Suchtgefahren dieser Welt. Das unmittelbare Echo auf den Entwurf war
kontrovers und spiegelte den Verteilkampf um Konzessionsgelder und
Werbeeinnahmen wider. Die SRG bemängelte die sie betreffenden Einschränkungen als
zu streng – so insbesondere das neu vorgesehene generelle Sponsoring-Verbot, das der
Anstalt Einnahmeverluste von 30 bis 40 Mio Fr. bescheren würde. Kritik wurde auch von
seiten Westschweizer Privatradios laut, die ohne Konzessionsgebühren um ihr
Überleben fürchteten. Die Deutschschweizer Privatsender werteten ihrerseits die
Werbeeinschränkungen bei der SRG als positiv. 7
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